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Leistungsverweigerung wird mit 6 benotet.

Ein Nichterscheinen zu einer Prüfung ohne (juristisch korrekte) Entschuldigung wird als
ungenügend bewertet. Der Schüler kann sich nicht selbst dauerhaft vom Unterricht befreien.

Zitat

(5) Weigert sich ein Schüler, eine schriftliche Arbeit anzufertigen, oder versäumt er
unentschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit, wird die Note "ungenügend"
erteilt.

langer Link
Notenverordnung Ba-Wü
Dies dürfte hier analog gelten.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/8460-nicht-teilnahme-am-sportunterricht-mit-attest-note-
6/?postID=77831#post77831

http://www.teachsam.de/politik/brd_pols/strukturprinzipien/rechtsstaat/brd_gesetze/Schulrecht/Bad.-Wuerttmbg/schulrecht_bawue_nv_txt.htm
https://www.lehrerforen.de/thread/8460-nicht-teilnahme-am-sportunterricht-mit-attest-note-6/?postID=77831#post77831
https://www.lehrerforen.de/thread/8460-nicht-teilnahme-am-sportunterricht-mit-attest-note-6/?postID=77831#post77831

